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Und noch eine Untermauerung und Erklärung meiner Aussage, dass die Union sich Methoden
der Demokratiefeinde bedient, inklusive des Inbezugssetzens von Verschwörungsideologien in
dem Antrag der Union:

Zitat von Sophie Schönberger

Nun könnte man einwenden, dass mit der Kleinen Anfrage ja eigentlich gar nichts
Schlimmes passiere. Die Bundesregierung müsse ja nicht antworten, wenn die Fragen
nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fielen. Und es würden ja auch gar keine
Behauptungen über die betroffenen zivilgesellschaftlichen Akteure aufgestellt, sondern
lediglich Auskunft verlangt. Man wird ja wohl mal fragen dürfen?

Eine solche Argumentation verkennt allerdings, dass schon die Fragen als solche
bestimmte NGOs an den Pranger stellen und gezielt Verdachtsmomente schüren. Aus
der verschwörungsideologischen Szene, zu der das Geraune von den
„Schattenstrukturen“ in der Einleitung ja durchaus gewisse Bezüge herstellt, ist der
Mechanismus gut bekannt, dass weniger gezielte Falschaussagen getroffen werden, als
einfach nur konsequent Fragen gestellt werden, die die verschwörungsideologischen
Falschbehauptungen nicht als Tatsachen aufstellen, aber über die Frageform doch sehr
hartnäckig insinuieren. Man stelle sich einmal vor, eine Bundestagsfraktion würde im
Rahmen ihrer politischen Agenda gegen häusliche Gewalt die Frage an die
Bundesregierung stellen: „Schlägt Ulf Poschardt seine Frau?“. Auf diese Weise wolle
man kontrollieren, ob die Strafverfolgungsbehörden auch ihre Arbeit erledigten und
genug gegen häusliche Gewalt getan wäre. Es liegt völlig auf der Hand, dass allein
schon die mit der Fragestellung verbundene Unterstellung die Grundrechte von Ulf
Poschardt verletzte, selbst wenn die Bundesregierung später antworten würde, dass ihr
dazu keine Erkenntnisse vorlägen.

Strukturell identisch sind aber nun die Verhältnisse bei der Unionsanfrage zu den
zivilgesellschaftlichen Akteuren. Die mit den Fragen verbundenen indirekten
Unterstellungen und die Einschüchterungswirkung, die insgesamt davon ausgeht,
derart negativ ins Licht der Öffentlichkeit gezogen zu werden, sind geeignet, die
entsprechenden Vereinigungen und die für sie handelnden Akteure im Hinblick auf die
Ausübung ihrer Meinungsfreiheit und ihre allgemeine Verbandstätigkeit
einzuschüchtern. Dieser Einschüchterungseffekt wird dabei gerade durch diejenigen
der 551 Fragen erreicht, die nicht auf die Kontrolle der Regierung, sondern auf die
Kontrolle der NGOs gerichtet sind und daher von vornherein nicht vom Fragerecht nach
Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG gedeckt ist. Im Hinblick auf diese Fragen besteht daher auch

1https://www.lehrerforen.de/thread/67617-wahlen-in-deutschland/?postID=890050#post890050

https://verfassungsblog.de/anfrage-bundestag-informationhandeln/
https://www.lehrerforen.de/thread/67617-wahlen-in-deutschland/?postID=890050#post890050


keine verfassungsrechtliche Konfliktlage, sondern schlicht ein nicht gerechtfertigter
Eingriff in Grundrechte durch Informationshandeln des Bundestags.
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